
 
 
 
 
Der Landrat des Rhein-Erft-Kreises  
als Kreispolizeibehörde 
ZA 13 - Waffenbehörde 
50124 Bergheim 

 
Besucheranschrift: 

        Sportparkstraße 14, 50126 Bergheim 
        Besuchszeiten: 

Nur mit Terminreservierung über  

www.rhein-erft-kreis.de oder telefonisch: 
- Dienstag von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

        und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
- Donnerstag von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
  und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 

Antrag auf Zustimmung zum Führen von Waffen durch Wachpersonen  

nach § 28 Abs. 3 WaffG 

 
Personalien der Antragstellering/ des Antragstellers   

Name (nur bei Abweichung vom Geburtsnamen) 

 

Akademische Grade/Titel (freiwillige 

Angabe) 

 

Geburtsname (unbedingt angeben) 

 

Staatsangehörigkeit(en) 

Vorname(n) (Rufnamen unterstreichen) 

 

Telefonnummer (tagsüber) für evtl.  

Rückfragen 

 

Geburtsdatum 

 

Geburtsort/-kreis/-staat 

 

Straße, Hausnummer 

 

Postleitzahl, Wohnort, Kreis 

 

 

Aktuelle Nebenwohnung(en) 

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Kreis 

 

 

 

 

 

Wohnungen in den letzten 5 Jahren einschl. Nebenwohnungen 

(Jahre) (PLZ, Ort, Kreis, Land) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Besitzen  Sie bereits Schusswaffen oder Munition?   Ja   Nein 

2. 

 

Aus welchem Grund beantragen Sie die waffenrechtliche Erlaubnis? (ggf. mit Anlagen zu ergänzen) 

 

Eingangsvermerke 

http://www.rhein-erft-kreis.de/


 

3. 

 

 

Wie wollen Sie die Schusswaffe(n) aufbewahren? Erläuterungen dazu  bitte unter 10.  

(Bitte Nachweise wie z.B. Rechnungen, Lieferschein, Erklärung mit Fotobeweis o.ä. beifügen!) 

 Widerstandsgrad nach DIN/EN 1143-1  N (Null) bzw. 0         I  

Sonstiges Behältnis (Bitte unter 10. erläutern) 

4. 

 

Wurde Ihnen bereits ein(e) 

  Zustimmung nach § 28 WaffG 

Nr. 

 

ausstellende Behörde 

/ 

Gültig bis 

/ 

   Waffenbesitzkarte(n)  /  

   Waffenschein  / / 

   Kleiner Waffenschein  /  

 ausgestellt? (Wenn ja, bitte entsprechende Angaben dazu  machen.) 

5. 

 

Welche Art von Schusswaffen/ Munition wollen Sie führen? 

Genaue Art der Waffe(n) (z.B. Selbstlade-Pistole, Revolver usw. angeben): Genaue Bezeichnung der  

Munition/ des Kalibers: 

  

  

  

6. Auf welche Art und Weise haben Sie Ihre Sachkunde erworben? (Bitte Nachweise beifügen!) 

 

 

7. Auf welche Weise haben Sie die Handhabung der Waffe erlernt? (z.B. Mitgliedschaft in einem Schießsport- 

verein, berufliche Ausbildung. Entsprechende Nachweise sind beizufügen!) 

 

 

8. Sind oder waren sie Mitglied in einem Verein, der nach dem Vereinsgesetz als Organisation unanfechtbar 

verboten wurde oder der einem unanfechtbaren Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz unterliegt, 

  Ja   Nein 

 

oder in einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungsgericht nach § 46 des 

Bundesverfassungsgerichtsgesetzes festgestellt hat ( § 5 Abs. 2 Nr. 2 WaffG)? 

  Ja   Nein 

 

Verfolgen oder verfolgten Sie in den letzten fünf Jahren einzeln oder als Mitglied einer Vereinigung 

Bestrebungen, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen die Gedanken der Völkerverständigung, 

insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind ( § 5 Abs. 2 Nr. 3 WaffG)? 

  Ja   Nein 

9. Bemerkungen/Ergänzungen zum Antrag (ggf. auf gesondertem Blatt) 

 

Ich versichere mit meiner eigenhändigen Unterschrift, dass die von mir im Antrag gemachten Angaben 

vollständig und wahrheitsgemäß erfolgt sind. 

 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift Antragsteller/in 

 


